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Öffentliche Bekanntmachung
Am Mittwoch, 03.02.2021, 18:00 Uhr findet eine Sitzung mit öf-
fentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Gremium: Schul-, Sozial- und Kulturausschuss der VerbGem 
Wethautal

Ort: 06721 Osterfeld, Markt 24
Raum: Rathaussaal

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2. Mitteilung der Gemeinderäte zu bestehenden Mitwirkungs-

verboten nach § 33 KVG LSA
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßig-

keit der Einladung
4. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 

und Feststellung der Tagesordnung

5. Entscheidung über Einwände zur Niederschrift und Geneh-
migung der Niederschrift der Sitzung des Schul- und So-
zialausschusses der VerbGem. Wethautal vom 14.10.2020 
- öffentlicher Teil

6. Haushaltssatzung 2021 der Verbandsgemeinde Wethautal
7. Anfragen und Anregungen
8. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil

9. Entscheidung über Einwände zur Niederschrift der Sit-
zung des Schul- und Sozialausschusses der VerbGem. 
Wethautal vom 14.10.2020 - nichtöffentlicher Teil

10. Schließung der Sitzung

gez. René Otto

Ausschussvorsitzender

Verbandsgemeinde Wethautal

Heimatspiegel Verbandsgemeinde Wethautal

Amtsblatt der Städte Osterfeld und Stößen sowie der Gemeinden Meineweh, Mertendorf, Molauer Land, Schönburg, Wethau und der Verbandsgemeinde Wethautal
Der Heimatspiegel erscheint vierzehntäglich, jeweils in den ungeraden Wochen.
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1. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Kostenersatz, Gebühren und 
Auslagen für Dienst- und Sachleistungen 

der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich 
zu erfüllenden Pflichtaufgaben

(Feuerwehrgebührensatzung)

Aufgrund §§ 8 Abs. 1 S. 1, 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfas-
sungsgesetz - KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), in der derzeit gülti-
gen Fassung, § 22 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juni 2001 (GVBl. LSA 
S. 190), in der derzeit gültigen Fassung, §§ 1, 2 und 5 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, 
S. 405), in der derzeit gültigen Fassung hat der Verbandsge-
meinderat der Verbandsgemeinde Wethautal in seiner Sitzung 
am 08.12.2020 die Satzung über die Erhebung von Kosten-
ersatz, Gebühren und Auslagen für Dienst- und Sachleistun-
gen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden 
Pflichtaufgaben beschlossen und wird mit der 1. Änderungssat-
zung wie folgt beschlossen:

Artikel I

Änderungen im § 4

Im § 4 Gebührentarif und Gebührenhöhe wird im Abs. 2 der 
Wortlaut „Als Mindestbetrag wird die Gebühr für eine halbe 
Stunde erhoben.“ gestrichen.

Artikel II

In-Kraft-Treten

(1) Die 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der 
Verbandsgemeinde Wethautal für ehrenamtlich Tätige und die 
Verbandsgemeindebürgermeisterin tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntgabe in Kraft.
(2) Die Regelung nach § 4 Abs. 2 tritt rückwirkend zum 
01.03.2019 in Kraft

Osterfeld, den 08.12.2020

Kerstin Beckmann

Verbandsgemeindebürgermeisterin

Ausfertigung der Satzung:
Die Satzung wurde am 18.12.2020 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Osterfeld, den 19.12.2020

Beckmann

Verbandsgemeindebürgermeisterin

Verfahrensvermerk:
Die Veröffentlichung der 1. Änderungssatzung zur Satzung über 
die Erhebung von Kostenersatz, Gebühren und Auslagen für 
Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der un-
entgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben (Feuerwehrgebühren-
satzung erfolgte am 21.01.2021 im Heimatspiegel.
Die Satzung wird außerdem in der aktuellen Fassung auf der In-
ternetseite der Verbandsgemeinde Wethautal unter der Adresse 
www.vgem-wethautal.de veröffentlicht.

1. Änderungssatzung zur Satzung  
der Verbandsgemeinde Wethautal  

zur Entschädigungssatzung  
der Verbandsgemeinde Wethautal  

für ehrenamtlich Tätige und  
die Verbandsgemeindebürgermeisterin

Aufgrund der §§ 8, 35 und 45 Abs. 2 Ziff. 1 des Kommunal-
verfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVGLSA) 
vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA, S. 288), in der derzeit gültigen 
Fassung, und §§ 6 und 7 der Kommunalbesoldungsverord-
nung (Kom-BesVO) vom 7. März 2002 (GVBl. LSA, S. 108), in 
der derzeit gültigen Fassung, hat der Verbandsgemeinderat der 
Verbandsgemeinde Wethautal in seiner Sitzung am 08.12.2020 
die 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der Ver-
bandsgemeinde Wethautal für ehrenamtlich Tätige und die Ver-
bandsgemeindebürgermeisterin beschlossen.

Artikel I

§ 4 (10) enthält folgenden Wortlaut:
„Die Verantwortlichen der Kinderfeuerwehren in Ortsfeuerweh-
ren erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 60,00 Euro.“

Artikel II

Die 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der 
Verbandsgemeinde Wethautal für ehrenamtlich Tätige und 
die Verbandsgemeindebürgermeisterin tritt rückwirkend zum 
01.01.2020 in Kraft.

Osterfeld, den 08.12.2020

Kerstin Beckmann

Verbandsgemeindebürgermeisterin Dienstsiegel

Ausfertigung der Satzung
Die Satzung wurde am 18.12.2020 bei der Kommunalaufsichts-
behörde angezeigt und wird hiermit ausgefertigt.

Osterfeld, den 19.12.2020

Beckmann

Verbandsgemeindebürgermeisterin Dienstsiegel

Verfahrensvermerk:
Die Veröffentlichung der 1. Änderungssatzung zur Satzung der 
Verbandsgemeinde Wethautal zur Entschädigungssatzung der 
Verbandsgemeinde Wethautal für ehrenamtlich Tätige und die 
Verbandsgemeindebürgermeisterin erfolgte am 21.01.2021 im 
Heimatspiegel.
Die Satzung wird außerdem in der aktuellen Fassung auf der In-
ternetseite der Verbandsgemeinde Wethautal unter der Adresse 
www.vgem-wethautal.de veröffentlicht.
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werden. Nur mit einem Bebauungsplan kann das Baurecht her-
gestellt und das Planungsziel erreicht werden.
Planungsziel ist die Schaffung von Baurecht für die Errichtung 
von Freiflächenphotovoltaikanlagen. Die notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen sollen, soweit möglich und erforderlich im 
Planungsgebiet untergebracht werden. Im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahren zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist 
eine Umweltprüfung gemäß § 2 BauGB durchzuführen.
Im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan (FNP) der Ver-
bandsgemeinde ist die Vorhabenfläche als gewerbliche Bauflä-
che dargestellt. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Die Darstellung 
als gewerbliche Baufläche steht dem Planungsziel des VBP ent-
gegen. Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Wet-
hautal - Teilbereich Stößen muss im Parallelverfahren geändert. 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des FNP wurde vom 
Verbandsgemeinderat auf der Sitzung am 17.12.2019 gefasst.
Der Beschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB orts-
üblich bekannt gemacht.
Die Bekanntmachung kann auch im Internet unter www.vgem-
wethautal.de abgerufen werden.

gez. Horst Schubert

Bürgermeister

Anlagen: Übersichtskarte und Lageplan Geltungsbereich Plangebiet

Öffentliche Bekanntmachung

Am Montag, 01.02.2021, 18:00 Uhr findet eine Sitzung mit öf-
fentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Gremium: Gemeinderat der Gemeinde Molauer Land
Ort: 06618 Molauer Land, OT Seidewitz, Seidewitz 14
Raum: Dorfgemeinschaftshaus

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister und Be-
kanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen 
Teil gefassten Beschlüsse

2. Einwohnerfragestunde
3. Mitteilung der Gemeinderäte zu bestehenden Mitwirkungs-

verboten nach § 33 KVG LSA
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßig-

keit der Einladung
5. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 

und Feststellung der Tagesordnung
6. Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes 

01/2020 „Windpark Molauer Platte 2020“

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, 04.02.2021, 19:00 Uhr findet eine Sitzung mit 
öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Gremium: Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss
Ort: 06721 Osterfeld, Markt 24
Raum: Rathaussaal

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2. Einwohnerfragestunde
3. Mitteilung der Gemeinderäte zu bestehenden Mitwir-

kungsverboten nach § 33 KVG LSA
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßig-

keit der Einladung
5. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 

und Feststellung der Tagesordnung
6. Haushaltssatzung der Stadt Osterfeld für das Haushalts-

jahr 2021
7. Vorberatung der nächsten Sitzung des Gemeinderates der 

Stadt Osterfeld
8. Anfragen und Anregungen
9. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil

10. Grundstücksangelegenheiten
11. Bericht des Bürgermeisters über nichtöffentliche Angele-

genheiten
12. Schließung der Sitzung

gez. Hans-Peter Binder

Bürgermeister

Stadt Stößen Bekanntmachung des  
ergänzenden Aufstellungsbeschlusses

Der Stadtrat der Stadt Stößen hat in seiner Sitzung am 27.11.2019 
beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VBP) 
Nr. 3 Sondergebiet Photovoltaik „Am Bahnhof“ aufzustellen. Auf 
Grund des Antrages des Vorhabenträger, die Firma Green Energie 
037 GmbH, den Geltungsbereich auf insgesamt 6 ha zu erwei-
tern, war ein ergänzender Aufstellungsbeschluss erforderlich. Der 
Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16.12.2020 über 
diesem Antrag beraten und den ergänzenden Aufstellungsbe-
schluss gefasst. Dieser wird hiermit bekannt gegeben.

Der Geltungsbereich umfasst jetzt folgende Grundstücke:

Flur 7; Flurstück 11/6, und Flurstück 87, davon eine Teilfläche
Flur 5; Flurstücke 28/1, 35/4, 297/33, 276/48 und 359/56 davon 
eine Teilfläche.

Das Gebiet des Bebauungsplanes liegt im südöstlichen Bereich 
der Ortslage Stößen nördlich der Bahnflächen. Die Lage des Plan-
gebietes und die Abgrenzung des Geltungsbereiches des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 Sondergebiet Photovolta-
ik „Am Bahnhof“ ist der als Anlage beigefügten Übersichtskarte 
zu entnehmen, die Bestandteil der Bekanntmachung ist.
Der Vorhabenträger, plant die Errichtung einer Freiflächenpho-
tovoltaikanlage im Bereich des ehemaligen Bahnhofs der Stadt 
Stößen. Die Fläche liegt im Außenbereich gemäß §35 BauGB. 
Photovoltaikanlagen gehören nicht zu den im Außenbereich 
privilegierten Vorhaben. Nach dem bestehenden Bauplanungs-
recht kann eine Freiflächenphotovoltaikanlage nicht genehmigt 
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7. Beschluss über den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
01/2020 „Windpark Molauer Platte 2020“

8. Haushaltssatzung der Gemeinde Molauer Land für das 
Haushaltsjahr 2021

9. Beschluss über die Annahme einer Spende
10. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil

11. Grundstücksangelegenheiten
12. Bericht des Bürgermeisters über nichtöffentliche Angele-

genheiten
13. Schließung der Sitzung

gez. Rolf Werner

Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe des Refera-
tes Immissionsschutz, Chemikaliensi-
cherheit, Gentechnik, Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zur Vorprüfung nach 
§ 9 i. V. m. § 7 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der 
Osterfelder Agrar GmbH in 06721 Osterfeld, OT Haardorf 
auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen Änderung ei-
ner Biogasanlage mit Verbrennungsmotoranlage in 06721 
Osterfeld, OT Kleinhelmsdorf, Burgenlandkreis
Die Osterfelder Agrar GmbH in 06721 Osterfeld, OT Haardorf bean-
tragte mit Schreiben vom 19.03.2020 beim Landesverwaltungsamt 
Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung einer

Biogasanlage mit Verbrennungsmotoranlage

Hier: Erhöhung der Gaslagerkapazität auf 6,194 t 
durch Vergrößerung der Gasspeicher auf Fermenter 

2.1 und Gärrestlager 4.1

auf dem Grundstück in 06721 Osterfeld, OT Kleinhelmsdorf,
Gemarkung: Kleinhelmsdorf,
Flur: 1,
Flurstücke: 112/1; 112/2.
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rah-
men einer Vorprüfung nach § 9 i. V. m. § 7 UVPG festgestellt 
wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so dass im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens keine Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) erforderlich ist.
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorhabens so-
wie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich folgende we-
sentliche Gründe für die Feststellung:

- Durch Vergrößerung der Gasspeicher über dem Fermenter 
und dem Gärrückstandslager kommt es zu keinen zusätzli-
chen Emissionen, da der Durchsatz der Biogasanlage und 
die Biogasverwertung (BHKW-Anlage) unverändert bleiben.

- Durch die Erhöhung der Gasspeichermengen kommt es nicht 
zu einer Erhöhung der Emissionen an Geräuschen.

- Durch die Vergrößerung der beiden Gasspeicher ergeben 
sich keine nachteiligen Auswirkungen auf die Anlagensicher-
heit der Biogasanlage, da die sicherheitstechnischen Aus-
rüstungen zur Vermeidung von Bränden und Explosionen 
aufrechterhalten und gegebenenfalls ergänzt werden.

- Es wird eingeschätzt, dass durch das Vorhaben keine erheb-
lichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Men-
schen, insbesondere die menschliche Gesundheit zu besor-
gen sind.

- Das Vorhaben führt zu keinen Neuversiegelungen und zu-
sätzlichen Emissionen, so dass erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt sowie das FFH-Gebiet „Waldauer Heideteich- und 
Auenwaldgebiet (DE 4937 302)“ (ca. 3.200 m nordöstlich) 
und die beiden Landschaftsschutzgebiete „Leinewehtal“ (ca. 
1.100 m nordwestlich) und „Aga-Elster-Tal und Zeitzer Forst“ 
(ca. 3.400 m südöstlich) nicht zu erwarten sind.
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf geschützte Arten 
sind mit dem Vorhaben ebenfalls nicht verbunden.

- Durch die Umsetzung des Vorhabens ergeben sich keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf den Naturpark 
Saale-Unstrut-Triasland und widerspricht nicht dem Ziel und 
Zweck des Naturparkes.

- Da mit der Vergrößerung der Gasspeicher auf dem Fermenter 
und dem Gärrückstandslager keine zusätzlichen Flächenver-
siegelungen und Emissionen verbunden sind, ergeben sich 
hieraus keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden und Fläche.

- Erhebliche nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser sind nicht zu erwarten.

- Relevante Wirkfaktoren auf das Klima werden durch das Vor-
haben nicht hervorgerufen, da sich die Emissionen der An-
lage nicht verändern und zusätzliche Flächenversiegelungen 
nicht erfolgen.

- Durch die größeren Gasspeicher auf dem Fermenter und 
dem Gärrückstandsbehälter wird sich das Erscheinungsbild 
nur im Nahbereich der Anlage verändern. Der Einfluss auf 
das Landschaftsbild wird durch Sichtverdeckungen durch 
vorhandene Anlagenteile deutlich verringert, so dass erheb-
liche nachteilige Auswirkungen auf dieses Schutzgut und die 
o. g. Landschaftsschutzgebiete nicht zu erwarten sind.

- Da mit dem Vorhaben keine zusätzlichen Flächenversiege-
lungen verbunden sind, sind erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter nicht zu erwarten.

- Für das Schutzgut Wechselwirkungen zwischen den Schutz-
gütern sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
durch das Vorhaben zu erwarten.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Fest-
stellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschätzung der zustän-
digen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend die 
Zulassungsentscheidung nur daraufhin zu überprüfen, ob die Vor-
prüfung entsprechend den Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt 
worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Bekanntmachung

50Hertz informiert

Vermessungsarbeiten für das Projekt SuedOstLink
Durchführung im Salzlandkreis, Saalekreis, Burgenlandkreis 

und der kreisfreien Stadt Halle im Zeitraum vom 22.02.2021 

bis 23.04.2021

Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Leitung zur Höchstspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ). Sie verbindet den Netzver-
knüpfungspunkt Wolmirstedt bei Magdeburg mit dem Netzverknüp-
fungspunkt Isar bei Landshut. Der Leitungsverlauf des Abschnitts 
A2 führt auf rund 90 Kilometern durch Sachsen-Anhalt. Die Leitung 
führt von Höhe Könnern im Salzlandkreis bis nördlich von Eisenberg 
in Thüringen. Der SuedOstLink ist im Bundesbedarfsplangesetz 
(BBPlG) vom Dezember 2015, zuletzt geändert durch Art. 12 Ge-
setz vom 26.07.2016, als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich verankert. Der 
SuedOstLink befindet sich seit 2017 im formellen Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, aktuell im Planfeststellungsverfahren.
Der Abschnitt A2 des SuedOstLinks wird ausschließlich als 
Erdkabel geplant. Im geplanten Verlauf des Erdkabels stellen 
Querungen vorhandener Infrastruktur und Gewässer besondere 
Herausforderungen dar. Durch Untersuchungen müssen Frage-
stellungen zum Grundwasser, zur Bodenbeschaffenheit und zur 
generellen geotechnischen Eignung des Untergrunds geklärt 
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werden. Die jetzt anstehenden Vermessungsarbeiten dienen 

dazu, die Ergebnisse vorliegender Befliegungsdaten vor Ort zu 

bestätigen und zu ergänzen. Hierbei ist insbesondere die Tie-

fenlage der Sohle von Gräben und Flüssen von Interesse, um 

die Eignung dieser Bereiche für den Trassenverlauf beurteilen 

und geschlossene Querungen detailliert planen zu können. Zu 

diesem Zweck wird 50Hertz im Zeitraum vom 22.02.2021 bis 

23.04.2021 terrestrische Vermessungsarbeiten durchführen.

Beauftragte Firmen

Die Vermessungsarbeiten erfolgen im Auftrag der 50Hertz Trans-

mission GmbH durch die ARGE SOL TRASSIERUNG NORD 

GbR, mit den beteiligten Firmen ARCADIS Germany GmbH und 

G.U.B Ingenieur AG sowie weiteren beauftragten Drittunterneh-

mern. Für die Vermessungsarbeiten ist hier die Firma TRIGIS 

GeoServices GmbH, Niederlassung Leipzig, verantwortlich.

Vermessungsarbeiten

Zur detaillierten Planung der geschlossenen Querungen von 

beispielsweise Straßen, Bahnstrecken oder Flüssen gehören 

Vermessungsarbeiten. Diese dienen dazu, die exakte Tiefenla-

ge von Gräben sowie Flusstiefen zu bestimmen oder besondere 

Landschaftspunkte wie beispielsweise Schächte zu überprüfen. 

Im Rahmen dieser Vorbereitungen (Planung und Vermessung) 

sind Mitarbeiter/-innen mit Vermessungsfahrzeugen oder zu Fuß 

unterwegs und werden ggf. und zeitlich begrenzt Markierungen 

setzen, wodurch keine Schäden an Fluren und Wegen entste-

hen. Baumaschinen werden bei diesen Maßnahmen nicht ein-

gesetzt. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, 

werden die entstandenen Schäden durch 50Hertz bzw. durch 

die oben genannten Firmen in voller Höhe entschädigt. 50Hertz 

entschädigt Flurschäden nach den aktuellen Entschädigungs-

sätzen, wie sie z. B von den jeweiligen Landesbauernverbänden 

ermittelt und veröffentlicht werden. Sofern über die Entschädi-

gung von Flur- und/oder Aufwuchsschäden keine Einigung er-

zielt wird, kann ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachver-

ständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe beauftragt werden. 

Die Kosten hierfür werden von 50Hertz getragen.

Gesetzliche Grundlage und Termine

Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt 

sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 

(EnWG). Mit einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den 

Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vermes-

sungsarbeiten gemäß § 44 Absatz 2 EnWG bekannt gegeben. 

Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus der beigefügten 

Flurstücksliste. Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus.

Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen

Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Bitte wenden Sie sich an Axel Happe, Tel.: +49 (0)30 5150-3414, 

E-Mail: Axel.Happe@50hertz.com. Näheres zum Projekt und 

Planungsstand finden Sie unter www.50hertz.com/suedostlink.

Flurstücksliste

Der Abwasserzweckverband Naumburg ist 

ein Unternehmen der kommunalen Wasser-

wirtschaft im südlichen Sachsen-Anhalt. Mit 

5 Kläranlagen und insgesamt ca. 435 km Ka-

nalnetz 

sowie Pumpwerken und Sonderbauwerken sind wir verant-

wortlich für die Entsorgung des Schmutz- und Niederschlags-

wassers. Unser Engagement dient der umweltbewussten und 

wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Zur Verstärkung unseres Teams und adäquaten Umsetzung 

wasserwirtschaftlicher Projekte suchen wir zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt einen/eine

Projektingenieur (m/w)

Wir bieten eine interessante, verantwortungsvolle und ab-

wechslungsreiche Tätigkeit, die im Wesentlichen die Bau-

herrenvertretung gegenüber Ingenieurbüro und Baufirma bei 

Investitions- und Reparaturmaßnahmen umfasst. In diesem 

Sinne betreuen Sie die Maßnahmen von der Bedarfsplanung 

über die Baudurchführung bis hin zur Abrechnung und Quali-

tätssicherung einschließlich der Fördermittelverfahren.

Eine individuelle Förderung unserer Mitarbeiter durch Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten, eine ausgewogene Work-Life-Ba-

lance und ein gesunder Teamgeist sind für uns selbstverständlich.

Zudem bieten wir Ihnen:

- eine attraktive Bezahlung nach TVöD-E in der EG 10 zuzüg-

lich einer Jahressonderzahlung zum Jahresende

- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

- betriebliche Altersvorsorge

- leistungsorientierte Vergütung

Ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung auf 

die unbefristet ausgeschriebene Stelle ist eine abgeschlossene 

Fachhochschul- oder Bachelorausbildung in einer einschlägi-

gen Fachrichtung. Ihre Kenntnisse im Bereich Abwasser sowie 

auch ihre praktischen Erfahrungen können Sie gut einsetzen.

Der Führerschein für den PKW ist erforderlich.

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 03445 

707650 zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann zögern Sie nicht und 

schicken Ihre Bewerbungsunterlagen bitte bis spätestens 

01.02.2021 an den

Abwasserzweckverband Naumburg

Linsenberg 100

06618 Naumburg

Weitere Informationen, u. a. zu laufenden Projekten und zu unserem 

Verband selbst finden Sie im Internet unter: www.azv-naumburg.de.


